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20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

23/04 Exekutionsordnung

Norm

ABGB §914;

EO §1 Z5;

EO §7 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein gerichtlicher Vergleich ist einerseits ein prozessualer Akt in der Erscheinungsform eines Exekutionstitels (§ 1 Z. 5

EO). Als solcher ist seine Tragweite allein auf Grund seines Wortlautes (§ 7 Abs. 1 EO) auszulegen. Daneben ist er aber

auch eine Vereinbarung zwischen den Parteien, die ihre privatrechtlichen Rechtsbeziehungen zueinander bestimmt.

Als solche ist er nach den Bestimmungen der §§ 914 ? ABGB, also insbesondere auch nach dem zu Grunde liegenden

Parteiwillen auszulegen.
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